
R e c h t s v e r o r d n u n g 
============================ === 

über das Naturdenkmal Nr. 59 

im Landkreis Altenkirchen 

vom -9.Mai 1983 

Auf Grund des § 22 des La ndesgesetze s über Naturschutz und 

Land schafts pfl ege (Landespflegegesetz - LPflG -) in der 

Fas sung vom 5 . Februar 1979 (GVBl. S. 36, BS 791-1) wird 

verordne t: 

§ 1 

Birnbach 
(1) Die auf dem Grundstück Gemarkung ..•................. , 

Flur .. '.t .•.••.• , Par ze llen Nr . 4~/.~~'· .4.8/.2.4 .. ste h ende, in der 

anl ieg enden Karte gekennzeichnete ........ B.a.u.m_g_r _upp~········· 

wird zum N~turdenkmal bestimmt. Das .Naturdenkmal besteht aus 3 Trauer

eschen, 2 Eschen und 1 Linde. 

(Z) Das Naturdenkmal trägt die Bezeichnung .B.a_u}TI_g_r_UPP!=. !l!Il. ~f~ 
ev. Kirche in Birnbach 

§ 2 

(1) Der Baum so ll wegen seiner besonderen Schönheit und zur Be

reicherung de s Lands c haftsbildes erhalten bleiben. 

(2) bie Beseitig ung des Naturdenkmals sowie a ll e Handlungen, di~ 

zu einer Zerstörung, Be s chädigung, Veränderung oder nachhaltigen 

Störung de s Naturdenkmals führen können, sind verboten. 
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(3) Maß n a hmen, die geeignet sind, das Naturdenkmal in anderer 

Weis e er heb lic h zu beeinträchtigen, dürfen ni c ht erfolgen. 

(4) Der Eigentümer, Besitzer, Nutznießer oder Inhaber der Träg er 

schaft de s Natur denkm ales ist verpflichtet, Schäden oder Mäng e l 

an dem Naturd e nkmal d e r Unteren Lan de spflegebehörde a nzu zeige n , 

rechtzeitig Anträge für die Dur c hführung von Erhaltungsmaßnahm en . 

zu stellen un d no twendige Sc hut z - und Er haltung s maßnahmen zu 

duld e n . 

§ 3 

(1) Befreiungen von den Vorschriften d es § 2 können von der Kr eis

verwaltun g Altenki rc hen - Untere . Lande s pflegebehörde - auf Antr ag 

erteilt werden, wenn 

l. die Dur c hfüh r ung der Be s timmungeh im Einzelfal l 

zu einer nich t beab s ichtigt e n Härt e führen würde 

und die Abweichung mit d e n Belangen der Landes 

pfl ege z u vereinbaren ist oder 

2. übe r wi e gende Gründe des Wohles der Allgemeinheit 

die Befreiung erfor dern. 

Befr eiu ng e n können mit Auflagen oder Bedingungen verbunden sowie 

widerruf en oder befristet gewährt werden. 
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§ 4 

Ordnungswidrig im Sinne des § 40 Abs. l Nr. 8 des Landespfleg e 

gesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 

1. § 2 Abs. 2 das Naturdenkmal be s eitigt oder Hand

lungen durchfUhrt, die zu einer Zerstörung, Be

schädigung, Ve ränderung oder nachhaltigen Störung 

des Naturdenkmals fUhren können. 

2. § 2 Abs. 3 Maßnahmen durchfUhrt , die geeignet sind, 

das Naturdenkmal in anderer Weise erheblich zu be

einträchtigen. 

§ 5 

Diese Rechtsverordn~ng tritt mit dem auf die VerkUndung folgende n 

Tage in Kraft. 

Alt enkirchen, den 

Kreisverwaltung Altenkir che n 

Untere Landes pflegebehörde 

/ 

,.7 I t? ./' ,:.„,_ 

(b,~. Beth) 

Lan drat 





Rechtsverordnung 
über das Naturdenkmal Nr. 59 im Landkreis Altenkirchen, 

' '~. vom 9. Mai 1983 
Auf Grund des § 22 des Landesgesetzes über Naturschutz und 
Landschaftspflege (Landespflegegesetz - LPflG-) in der Fassung 
vom 5. Februar 1979 (GVBL S. 36, BS 791-1) wird verordnet: 

§ 1. 
(1) Die auf .dem Grundstück Gemarkung Birnbach, Flur 9, Par
zellen Nr. 49/24, 48/24 stehende, in der anliegenden Karte ge
kennzeichnete Baumgruppe wird zum Naturdenkmal bestimmt. 
Das Naturdenkmal besteht aus 3 Trauereschen, 2 Eschen und 
1 Linde. · · 
(2) Das N:atUI"denkmal trägt die Bezeichnung Baumgruppe um die 
ev. Kirche in Birnbach. . · . 

§2 
(1) Der Baum sqll wegen seiner besonderen Schönheit und zur Be
reicherung des Landschaftsbildes erhalten bleiben. 
(2) Die Beseitigung des Naturdenkmals sowie alle Handlungen, 
die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung oder nach
haltigen Störung des Naturdenkmals führen können, sind ver
boten. 
(3) Maßnahmen, die geeignet sind„ das Naturdenkmal in anderer 
Weise erheblich zu beeinträchtigen, dürfen nicht erfolgen. 
(4) Der Eigentümer, Besitzer, Nutznießer oder Inhaber der Trä
gerschaft d,es Naturdenkmales ist verpflichtet, Schäden oder 
Mängel an dem Naturdenkmal der Unteren Landespflegebehörde 
anzuzeigen, rechtzeitig Anträge für die Durchführung von Er
haltungsmaßnahmen zu stellen und notwendige Schutz- und Er
haltungsmaßnahmen zu dulden. 

§3 
(1) Befreiungen von den Vorschriften des § 2 können von der 
Kreisverwaltung Altenkirchen - Untere Landespflegebehörde -
auf Antrag erteilt werden, wenn . . . 
1. die Durchführung der Bestimmungen im Einzelfall zu einer 

nicht beabsichtigten Härte führen wi,irde und die Abweichung 
mit den Belangen der Landespflege zu vereinbaren ist oder 

2. überwiegende Gründe des Wohles ·der Allgemeinheit die Be-
freiung erforqem. . 

Befreiungen können mit Auflagen oder Bedingungen verbunden 
sowie widerrufen oder befristet gewährt werden. 

§ 4. 
Ordnungswidrig im Sinne des § 40 Abs. 1 Nr. 8 des Landespflege
gesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
1. § 2 Abs. 2 das Naturdenkmal beseitigt oder Handlungen durch

führt, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Verängerung 
oder nachhaltigen Störung des Naturdenkmals führen können. 

2. § 2 Abs. 3 Maßnahmen durchführt, die geeignet sind, das Natur
denkmal in anderer Weise erheblich zu beeinträchtigen. 

. §5 
Diese Rechtsverordnung tritt mit dem auf die Verkündung folgen
den Tage in Kraft. 
Altenkirchen, den 9. Mai 1983 

Kreisverwaltung Altenkirchen 
Untere Landespflegebehörde 

Dr. Beth, Landrat 


